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S t e u e r b egbn s t i g ung f b r z u e i g en en Wohnzwecken
g enu t z t e Baudenkma l e und Gebcude i n S an i e r u ng s -

g eb i e t e n und s t c d t eb au l i c h en En tw i c k l ung sb e r e i c h en

idF des EStG v. 19. 10. 2002 (BGBl. I, 4210; BStBl. I, 1209)

(1) 1Der Steuerpflichtige kann Aufwendungen an einem eigenen Gebcu-
de im Kalenderjahr des Abschlusses der Baumaßnahme und in den neun
folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 10 vom Hundert wie Sonderaus-
gaben abziehen, wenn die Voraussetzungen des § 7h oder des § 7 i vorlie-
gen. 2Dies gilt nur, soweit er das Gebcude in dem jeweiligen Kalenderjahr
zu eigenen Wohnzwecken nutzt und die Aufwendungen nicht in die Be-
messungsgrundlage nach § 10e oder dem Eigenheimzulagengesetz ein-
bezogen hat. 3Fbr Zeitrcume, fbr die der Steuerpflichtige erhfhte Abset-
zungen von Aufwendungen nach § 7h oder § 7 i abgezogen hat, kann er
fbr diese Aufwendungen keine Abzugsbetrcge nach Satz 1 in Anspruch
nehmen. 4Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn
Teile einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung unentgeltlich
zu Wohnzwecken bberlassen werden.
(2) 1Der Steuerpflichtige kann Erhaltungsaufwand, der an einem eigenen
Gebcude entsteht und nicht zu den Betriebsausgaben oder Werbungsko-
sten gehfrt, im Kalenderjahr des Abschlusses der Maßnahme und in den
neun folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 10 vom Hundert wie Son-
derausgaben abziehen, wenn die Voraussetzungen des § 11a Abs. 1 in
Verbindung mit § 7h Abs. 2 oder des § 11b Satz 1 oder 2 in Verbindung
mit § 7 i Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 vorliegen. 2Dies gilt nur, soweit der
Steuerpflichtige das Gebcude in dem jeweiligen Kalenderjahr zu eigenen
Wohnzwecken nutzt und diese Aufwendungen nicht nach § 10e Abs. 6
oder § 10 i abgezogen hat. 3Soweit der Steuerpflichtige das Gebcude wch-
rend des Verteilungszeitraums zur Einkunftserzielung nutzt, ist der noch
nicht berbcksichtigte Teil des Erhaltungsaufwands im Jahr des dber-
gangs zur Einkunftserzielung wie Sonderausgaben abzuziehen. 4Absatz 1
Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.
(3) 1Die Abzugsbetrcge nach den Absctzen 1 und 2 kann der Steuer-
pflichtige nur bei einem Gebcude in Anspruch nehmen. 2Ehegatten, bei
denen die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vorliegen, kfnnen die Ab-
zugsbetrcge nach den Absctzen 1 und 2 bei insgesamt zwei Gebcuden
abziehen. 3Gebcuden im Sinne der Absctze 1 und 2 stehen Gebcude
gleich, fbr die Abzugsbetrcge nach § 52 Abs. 21 Satz 6 in Verbindung mit
§ 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe x oder Buchstabe y des Einkommensteuerge-
setzes 1987 in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1987
(BGBl. I S. 657) in Anspruch genommen worden sind; Entsprechendes
gilt fbr Abzugsbetrcge nach § 52 Abs. 21 Satz 7.
(4) 1Sind mehrere Steuerpflichtige Eigentbmer eines Gebcudes, so ist Ab-
satz 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Anteil des Steuerpflichti-
gen an einem solchen Gebcude dem Gebcude gleichsteht. 2Erwirbt ein
Miteigentbmer, der fbr seinen Anteil bereits Abzugsbetrcge nach Ab-
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satz 1 oder Absatz 2 abgezogen hat, einen Anteil an demselben Gebcude
hinzu, kann er fbr danach von ihm durchgefbhrte Maßnahmen im Sinne
der Absctze 1 oder 2 auch die Abzugsbetrcge nach den Absctzen 1 und 2
in Anspruch nehmen, die auf den hinzuerworbenen Anteil entfallen.
3§ 10e Abs. 5 Satz 2 und 3 sowie Abs. 7 ist sinngemcß anzuwenden.
(5) Die Absctze 1 bis 4 sind auf Gebcudeteile, die selbstcndige unbeweg-
liche Wirtschaftsgbter sind, und auf Eigentumswohnungen entsprechend
anzuwenden.
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Allgemeine Erlcuterungen zu § 10 f

I. Rechtsentwicklung des § 10 f

WoBauFG v. 22. 12. 1989 (BGBl. I, 2408; BStBl. I, 505): § 10 f wird neu in das
EStG eingeffgt.
Ges. zur Neuregelung der steuerrechtl. Wohneigentumsffrderung v.
15. 12. 1995 (BGBl. I, 1783; BStBl. I, 775): Erweiterung der Kumulierungsver-
bote in Abs. 2 Satz 1 und Abs. 2 Satz 2.
Zeitlicher Geltungsbereich: § 10 f Abs. 1 ist erstmals auf Baumaßnahmen an-
zuwenden, die nach dem 31. 12. 1990 abgeschlossen wurden (§ 52 Abs. 14 a
Satz 1), ffr begfnstigte Anschaffungskosten auch ffr vor dem 1. 1. 1991 abge-
schlossene Baumaßnahmen (§ 52 Abs. 14 a Satz 2). § 10 f Abs. 2 gilt aufgrund
seiner Anknfpfung an §§ 11a, 11b ffr nach dem 31. 12. 1989 entstandene Auf-
wendungen. Bei vor dem 1. 1. 1990 begonnenen einheitlichen Baumaßnahmen
ist nur der nach dem 13. 12. 1989 ausgeffhrte Teil begfnstigt. Der Zahlungszeit-
punkt ist uE nach dem Wortlaut des Abs. 2 unbeachtlich (ebenso wohl
Schmidt/Drenseck XXII. § 10 f Rn. 3; ffr Geltung des Abflußprinzips Bier-

gans, FR 1990, 136; Lademann/Boeker, § 10 f Rn. 9).

II. Bedeutung des § 10 f

§ 10 f schließt eine durch den Wegfall der Nutzungswertbesteuerung ab
1. 1. 1987 (s. Dok. 1 Anm. 401) eingetretene Fjrderungslfcke (kritisch und statt-
dessen ffr allgemeinen Schuldzinsenabzug Schmidt/Drenseck XXII. § 10 f
Rn. 13: vjllig fberflfssige Vorschrift, die das Steuerrecht unangemessen ver-
kompliziert). Die frfheren Regelungen (§§ 82g, 82h, 82 i und 82k; s. Anhgnge
zu § 7 a) sahen nur erhjhte AfA bzw. Verteilung von Erhaltungsaufwand als Be-
triebsausgaben/Werbungskosten vor.

III. Geltungsbereich des § 10 f

Sachlich gilt § 10 f nur ffr Baumaßnahmen an Gebguden, die eigenen Wohn-
zwecken dienen und zum Privatvermjgen gehjren. hber Ausnahmen bei Ge-
bguden im Betriebsvermjgen wegen nur vorfbergehender Nutzung zu eigenen
Wohnzwecken s. R 13 Abs. 10 Satz 2 EStR 1999.
Persfnlich kommt der SA-Abzug nur ffr unbeschr. stpfl. natfrliche Personen
und nur ffr inlgndische Gebgude in Betracht, nicht ffr beschr. Stpfl., weil die
Nutzung eines Gebgudes im Inland zu eigenen Wohnzwecken zu einem Wohn-
sitz und damit zur unbeschr. Steuerpflicht ffhrt.

Einstweilen frei.

IV. Verhcltnis des § 10 f zu anderen Vorschriften

Verhcltnis zu §§ 7h, 7 i: s. § 7h Anm. 5; § 7 i Anm. 5.
Verhcltnis zu § 10e: Die gleichzeitige Begfnstigung derselben Aufwendungen
ist ausgeschlossen (vgl. § 10 f Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2).
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Verhcltnis zu §§ 10g, 10h: Eine Mehrfachfjrderung wird durch § 10g Abs. 2
Satz 2 und § 10h Abs. 2 Nr. 5 verhindert.
Verhcltnis zu § 10 i: s. § 10 i Anm. 11.
Verhcltnis zu §§ 3, 4 FfrdG: Ffr jedes Jahr des ffnfjghrigen Fjrderungszeit-
raums gem. § 4 FjrdG, in dem der Stpfl. eine StBegfnstigung gem. § 10 f in An-
spruch genommen hat, wird die Gesamthjhe der Sonderabschreibungen anteilig
gekfrzt (BFH v. 14. 9. 1999 IX R 35/97, BStBl. II 2000, 478; BMF v.
23. 8. 2000, FR 2000, 1101).
Verhcltnis zu § 7 FfrdG: Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 FjrdG dfrfen die Auf-
wendungen nicht in die Bemessungsgrundlage des § 10 f einbezogen worden
sein. BMF v. 29. 3. 1993 (BStBl. I, 279 Tz. 21) hglt alternativ einen SA-Abzug
nach § 7 FjrdG oder § 10 f ffr zulgssig. UE ist diese Auffassung im Hinblick auf
BFH v. 24. 1. 2001 X R 73/97 (FR 2001, 699: Wechsel zwischen § 10e und § 7
FjrdG zulgssig) nicht mehr zu halten.
Verhcltnis zum Eigenheimzulagengesetz: Eine Fjrderung entfgllt nach
§ 10 f Abs. 2 Satz 2, soweit der Stpfl. die Aufwendungen in die Bemessungs-
grundlage nach dem EigZulG einbezogen hat. Ein Nebeneinander von § 10 f
und Eigenheimzulage ist zulgssig; § 19 Abs. 2 Satz 2 EigZulG schließt § 10 f
nicht aus (Sgchs. FG v. 11. 4. 2002, DStRE 2002, 1311, Rev.: X R 19/02; aA
OFD Erfurt v. 2. 6. 2003, DStR 2003, 1258: Kumulative Anwendung ausge-
schlossen).

Einstweilen frei.

V. Zurechnung der Steuerbegbnstigung

Die Rechtslage entspricht § 10e (vgl. dort Anm. 30). Abzugsberechtigt ist nur
der bfrgerlich-rechtliche bzw. wirtschaftliche Eigentfmer. Begfnstigt sind auch
Baumaßnahmen an im Erbbaurecht errichteten Gebguden (ebenso Kleeberg in
K/S/M, § 10 f Rn. B 8). Nicht ausreichend ist eine dingliche oder obligatorische
Nutzungsberechtigung am Gebgude (s. im einzelnen § 10e Anm. 40 und 41).
Miteigentum berechtigt ebenso wie Volleigentum zum SA-Abzug (vgl. § 10 f
Abs. 4 Satz 1; s. auch Anm. 40). Obere Grenze des Abzugs bildet grds. die Mit-
eigentumsquote (s. auch § 10e Anm. 35; BFH v. 23. 8. 1999 GrS 1/97, BStBl. II,
778: Anderer Miteigentumsanteil ist fremdes Wirtschaftsgut). Zum Abzugsum-
fang bei Nutzung im Rahmen sog. eigener Rechtszustgndigkeit s. aber BMF v.
10. 2. 1998, BStBl. I, 190 Tz. 66 zu § 9 EigZulG.
Rechtsnachfolge: Ebenso wie gem. §§ 10e, 10h (s. § 10e Anm. 36 und § 10h
Anm. 11) kann der SA-Abzug vom Einzelrechtsnachfolger nicht fortgeffhrt
werden (glA BlDmich/Erhard, § 10 f Rn. 11; Kleeberg in K/S/M, § 10 f Rn. B
12). Ffr ihn sind allein nach dem Eigentumserwerb aufgewendete eigene HK
begfnstigt. Bei Gesamtrechtsnachfolge ist eine Fortsetzung zulgssig, sofern auch
in der Person des Nachfolgers die Abzugsvoraussetzungen, insbesondere Nut-
zung zu eigenen Wohnzwecken, vorliegen (glA Stuhrmann, DStZ 1990, 112;
aA Biergans, FR 1990, 137).

Einstweilen frei.

§ 10 f Anm. 5–8 Steuerbegfnstigung ffr
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Erlcuterungen zu Abs. 1:
Sonderausgabenabzug bei Baumaßnahmen

I. Begbnstigungstatbestand (Abs. 1 Satz 1)

§ 10 f Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2 fjrdert Baumaßnahmen an einem selbstgenutzten
(s. Anm. 14) eigenen Gebgude (s. § 10e Anm. 40, 41), wenn die Voraussetzun-
gen der §§ 7h, 7 i vorliegen, der Stpfl. also bei unterstellter Nutzung des Gebgu-
des zur Einkunftserzielung erhjhte AfA nach diesen Vorschriften in Anspruch
nehmen kjnnte. Begfnstigt sind danach HK und bestimmte AK, ngmlich
– bei GebAuden in Sanierungsgebieten und stAdtebaulichen Entwicklungsgebieten ffr Mo-
dernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB (s. § 7h
Anm. 10) und ffr bestimmte Maßnahmen gem. § 7h Abs. 1 Satz 2 (s. § 7h
Anm. 11),

– bei Baudenkmalen ffr Baumaßnahmen zur Erhaltung oder sinnvollen Nutzung
des Gebgudes (s. § 7 i Anm. 10 und 11).

Einstweilen frei.

II. Abzug wie Sonderausgaben

Bemessungsgrundlage: Der SA-Abzug bemißt sich nach § 10 f Abs. 1 von
den Aufwendungen ffr Baumaßnahmen iSd. §§ 7h, 7 i, also nach den Herstel-
lungskosten (s. § 7h Anm. 16, § 7 i Anm. 20), in bestimmten Fgllen nach den
Anschaffungskosten (s. § 7h Anm. 18, § 7 i Anm. 30). hber Zuschfsse s. § 7h
Anm. 19, § 7 i Anm. 32.
Abzugszeitraum ist nach Abs. 1 Satz 1 das Jahr „des Abschlusses der Baumaß-
nahme“, dh. das Jahr der Fertigstellung sowie die neun darauf folgenden Kj. Er
beginnt auch dann zu laufen, wenn der Stpfl. den SA-Abzug – zB mangels Ei-
gennutzung – zungchst nicht in Anspruch nehmen kann; es gibt keine Verlgnge-
rung. Ffr die Dauer einer schgdlichen Nutzung ruht die Abzugsberechtigung
und lebt mit spgterer Eigennutzung ffr den restlichen Abzugszeitraum wieder
auf. Zum Beginn des Abzugs bei einheitlicher Gesamtplanung s. FG-Berlin v.
4. 8. 1989, EFG 1990, 52, rkr. (erst nach Abschluß der gesamten Arbeiten) so-
wie Stuhrmann, DStZ 1990, 110.
Hfhe des Abzugs: In jedem Jahr des Abzugszeitraums kjnnen zwischen 0
und 10 vH der Aufwendungen ffr die begfnstigte Baumaßnahme wie SA abge-
zogen werden; einen Fjrderungshjchstbetrag gibt es nicht. Die Nachholung un-
terlassener Abzugsbetrgge gestattet § 10 f nicht; sie verfallen (glA Schmidt/

Drenseck XXII. § 10 f Rn. 7; BlDmich/Erhardt, § 10 f Rn. 27). Ein Abzug ist
nach Abs. 2 Satz 2 nach § 10 f Abs. 1 Satz 2 nur mjglich, „soweit“ der Stpfl. das
Gebgude in dem jeweiligen Kj. zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Liegen also die
Abzugsvoraussetzungen nicht ganzjghrig vor, ist eine zeitanteilige Kfrzung vor-
zunehmen. Allerdings kann im Erstjahr eine ganzjghrige Eigennutzung aus tat-
sgchlichen Grfnden nicht gefordert werden; es genfgt, wenn der Stpfl. nach Be-
endigung der Baumaßnahmen einzieht (glA Lademann/Boeker, § 10 f Rn. 23;
Schmidt/Drenseck XXII. Rn. 4; Stuhrmann in B/B, § 10 f Rn. 35). Das gleiche
gilt uE im Jahr der Vergußerung (aA Lademann/Boeker aaO Rn. 28; Kleeberg
in K/S/M, § 10 f Rn. B 22: zeitanteilige Kfrzung); denn auch bei Vermietung er-

E 5

selbstgenutzte Baudenkmale ua. Anm. 9–13 § 10 f

9

10–12

13



E 6 B.Meyer/Clausen

hglt der Stpfl. die volle AfA nach § 7h oder § 7 i (vgl. BFH v. 18. 6. 1996 IX R
40/95, BStBl. II, 645; H 83b „Vergußerung“ EStH 2002).

III. Weitere Voraussetzungen fbr den Sonderausgabenabzug
(Abs. 1 Sctze 2 bis 4)

1. Nutzung zu eigenen Wohnzwecken
Abs. 1 Satz 2 verlangt eine Nutzung (des Gebgudes) zu eigenen Wohnzwecken.
Der Stpfl. muß danach in den Rgumen des Gebgudes einen selbstgndigen Haus-
halt (Einzelheiten dazu s. § 10e Anm. 98) ffhren, und zwar aufgrund tatsgchli-
cher persjnlicher Ingebrauchnahme (zur „Eigennutzung“ vgl. § 10e Anm. 99).
Lebensmittelpunkt im Fjrderobjekt ist nicht Abzugsvoraussetzung (glA Lade-

mann/Boeker, § 10 f Rn. 17; Stuhrmann in B/B, § 10 f Rn. 8), ebensowenig die
Existenz einer abgeschlossenen Wohnung (Begriff s. § 10e Anm. 53). Begfnstigt
sind auch Ferien- und Wochenendwohnungen (glA Kleeberg in K/S/M, § 10 f
Rn. B 11; Stephan in L/B/P, § 10 f Rn. 3). Zur unentgeltlichen hberlassung s.
Abs. 1 Satz 4 und Anm. 18.
Miteigentum: Sind mehrere Personen Gebgudeeigentfmer, muß jeder von ih-
nen zur Inanspruchnahme des SA-Abzugs den Tatbestand der Eigennutzung
persjnlich erffllen. Nach allgemeiner Meinung ist es unschgdlich, wenn sich Ei-
gennutzung und Eigentumsquote nicht entsprechen, der Miteigentfmer also
ggf. einen geringeren oder grjßeren Teil des Gebgudes zu eigenen Wohnzwek-
ken nutzt (so Koller, DStR 1990, 131; Biergans, FR 1990, 138; Lademann/Boe-
ker, § 10 f Rn. 44; angesichts des Gesetzeswortlauts uE zweifelhaft).

2. Anteiliger Abzug bei unterschiedlicher Nutzung (Abs. 1 Satz 2
Halbs. 1)

Abs. 1 Satz 2 lgßt den SA-Abzug nur zu, „soweit“ der Stpfl. das Gebgude in
dem jeweiligen Kj. zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Das bedeutet entweder eine
raumanteilige Kfrzung des SA-Abzugs bei unterschiedlicher Nutzung oder eine
zeitanteilige Kfrzung, wenn das Gebgude nicht wghrend des gesamten Kj. ei-
gengenutzt wird, ggf. auch eine Kombination beider Kfrzungen.
Kbrzungsmaßstab ist nach allgemeiner Auffassung das Verhgltnis der Nutzflg-
chen (zur Berechung s. § 10e Anm. 69), uE aber mangels allgemeingfltigen Auf-
teilungsmaßstabs (vgl. BFH v. 10. 10. 1983 VI R 68/83, BStBl. II 1984, 112)
auch jede andere sachgerechte Aufteilung (etwa nach Geschoßhjhe), auch eine
individuelle Zuordnung von Aufwendungen, etwa bei geschoßweiser Sanierung
des Gebgudes. Zum hguslichen Arbeitszimmer s. § 10e Abs. 1 Satz 7 sowie
BMF v. 31. 12. 1994, BStBl. I, 887 Tz. 54 (vgl. auch § 10e Anm. 180).
Baumaßnahmen an Gebcudeteilen: UE entspricht es Sinn und Zweck des
Abs. 1 Satz 2, bei rgumlich begrenzten Baumaßnahmen allein auf den davon be-
troffenen Gebgudeteil abzustellen, zumal nach Abs. 5 Gebgudeteile als solche
Gegenstand der Fjrderung sind (s. Anm. 45). Dient der Gebgudeteil ausschließ-
lich eigenen Wohnzwecken, entfgllt mithin eine Kfrzung.

3. Keine kumulative Steuerbegbnstigung (Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2 und
Abs. 1 Satz 3)

Der Stpfl. kann ffr dieselben Aufwendungen nicht gleichzeitig § 10 f und § 10e
oder eine Zulage nach dem EigZulG (Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2) oder erhjhte AfA

§ 10 f Anm. 13–16 Steuerbegfnstigung ffr

14

15

16



HHR Lfg. 212 Oktober 2003 B.Meyer/Clausen

nach § 7 a oder § 7 i (Abs. 1 Satz 3) in Anspruch nehmen. Er hat insoweit ein
Wahlrecht, das er in jedem VZ neu ausfben kann.
Aufteilung auf verschiedene Ffrdervorschriften: Die hM lehnt eine Auftei-
lung der Aufwendungen zum Zwecke unterschiedlicher Fjrderung (etwa zur
Ausschjpfung des § 10e-Hjchstbetrags) ab (vgl. Lademann/Boeker, § 10 f
Rn. 25; Koller DStR 1990, 129; Biergans, FR 1990, 134; Stephan, DB 1992, 8;
wohl auch Kleeberg in K/S/M, § 10 f Rn. B 28). Nach BFH v. 24. 1. 2001 X R
73/97 (FR 2001, 699 betr. den Wechsel zwischen § 10e und § 7 FjrdG) soll das
Kumulierungsverbot nur eine Mehrfachfjrderung desselben Aufwands verhin-
dern, so daß die Vorschrift uE einer Teilung des Gesamtaufwands auf unter-
schiedliche Fjrderungsmaßnahmen nicht entgegensteht (ebenso Hess in Dank-

meyer/Giloy, § 10 f Rn. 11).
Nutzungswechsel im Lauf des VZ: Geht der Stpfl. im Lauf des VZ zur Ein-
kunftserzielung fber (oder umgekehrt zur Eigennutzung), ist umstritten, ob SA-
Abzug oder erhjhte AfA gem. § 7h, 7 i jeweils zeitanteilig zu gewghren sind.
UE ist die erhjhte AfA stets als Jahresbetrag zu gewghren und folglich auch
dann ungeschmglert zu berfcksichtigen, wenn der Begfnstigungszeitraum vor-
zeitig endet, zB durch Aufgabe der Einkunftserzielung oder Vergußerung. Ffr
vollen WK-Abzug bei Verzicht auf zeitanteilige SA auch Schmidt/Drenseck

XXII. § 10 f Rn. 7; Lademann/Boeker, § 10 f Rn. 22; ffr zwingenden WK-Vor-
rang Kleeberg in K/S/M, § 10 f Rn. B 23; ffr zeitanteilige Aufteilung BlDmich/

Erhardt, § 10 f Rn. 28; Stuhrmann in B/B, § 10 f Rn. 31; Stephan in L/B/P,
§ 10 f Rn. 7).

Einstweilen frei.

4. Unschcdlichkeit einer teilweisen unentgeltlichen dberlassung (Abs. 1
Satz 4)

Einer Eigennutzung steht es gleich, wenn Teile der Wohnung unentgeltlich zu
Wohnzwecken fberlassen werden. Abs. 1 Satz 4 entspricht § 10e Abs. 1 Satz 3.
Zu den Tatbestandsmerkmalen sowie zur Person des Nutzungsberechtigten s.
§ 10e Anm. 113–115. Die unentgeltliche hberlassung einer ganzen Wohnung ist
fjrderungsschgdlich.

Einstweilen frei.

Erlcuterungen zu Abs. 2:
Sonderabgabenabzug von Erhaltungsaufwendungen

I. Begbnstigungstatbestand (Abs. 2 Satz 1)

Bei Objekten iSd. § 7h und 7 i wird dem Stpfl. durch Abs. 2 die Mjglichkeit ge-
geben, unter den Voraussetzungen der §§ 11a und 11b Erhaltungsaufwendun-
gen als SA abzuziehen. Wie bei Baumaßnahmen betrggt der Abzugszeitraum
zehn Jahre.
Erhaltungsaufwand: Wegen des Begriffs s. § 6 Anm. 476; zur Abgrenzung
vom Herstellungsaufwand s. § 6 Anm. 470–475 und 502; zur Abgrenzung von
Anschaffungskosten einschließlich sog. anschaffungsnahen Aufwands s. § 6
Anm. 505–535 sowie BMF v. 18. 7. 2003, BStBl. I, 386.
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Eigenes Gebcude: Ebenso wie Abs. 1 setzt Abs. 2 Maßnahmen an einem eige-
nen Gebgude voraus (s. Anm. 9). Insoweit sind die Abzugsvoraussetzungen en-
ger als die der §§ 11a, 11b.
Begbnstigte Maßnahmen: Es muß sich um Modernisierungs- oder Instand-
setzungsmaßnahmen iSd. § 177 BauGB handeln (s. § 11 a Anm. 2) oder um
Maßnahmen zur Erhaltung oder sinnvollen Nutzung eines Gebgudes als Bau-
denkmal (s. § 11b Anm. 2).

Einstweilen frei.

II. Abzug wie Sonderausgaben

Bemessungsgrundlage des SA-Abzugs nach Abs. 2 Satz 1 sind die Erhal-
tungsaufwendungen iSd. §§ 11a, 11b, die bis zum Abschluß der Maßnahme des
Abs. 2 entstanden sind. Maßgebend ist der Zeitpunkt des Verbrauchs der Gfter
und die Inanspruchnahme von Diensten, nicht der Zeitpunkt des Abflusses.
hber Zuschfsse s. § 7h Anm. 19, § 7 i Anm. 32.
Begbnstigungszeitraum: Zur erstmaligen Anwendung auf nach dem
31. 12. 1989 entstandenen Erhaltungsaufwand s. Anm. 1. Der 10-jghrige Vertei-
lungszeitraum beginnt mit dem Jahr des Abschlusses der einzelnen Erhaltungs-
maßnahme, bei Gesamtmaßnahmen im VZ des Abschlusses der Gesamtmaß-
nahme, wobei dem Stpfl. uE ein weitgehendes Gestaltungsrecht zusteht; s. dazu
auch Anm. 13.
Hfhe des Abzugs: Abziehbar sind zwischen 0 und 10 vH der Erhaltungsauf-
wendungen pro Jahr (kein Hjchstbetrag, kein Mindestabzug). Bei Miteigentum
ist der Abzug auf den der Miteigentumsquote entsprechenden Teil der Aufwen-
dungen begrenzt (s. Anm. 14). Zur Kfrzung bei schgdlicher Nutzung s.
Anm. 15.

Einstweilen frei.

III. Weitere Voraussetzungen fbr den Sonderausgabenabzug
(Abs. 2 Satz 2)

Abs. 2 Satz 2 entspricht Abs. 1 Satz 2. Voraussetzungen sind also einerseits Ei-
gennutzung im Abzugszeitraum (s. dazu Anm. 14 und 15). Andererseits dfrfen
die Erhaltungsaufwendungen nicht gem. § 10e Abs. 6 oder § 10 i abgezogen
worden sein (s. dazu Anm. 16).

IV. Sofortabzug des Erhaltungsaufwands
bei dbergang zur Einkunftserzielung (Abs. 2 Satz 3)

Abs. 2 Satz 3 gestattet einen Sofortabzug des bislang unverteilten Erhaltungsauf-
wands, wenn und soweit der Stpfl. das Gebgude nach vorangegangener Eigen-
nutzung wghrend des Verteilungszeitraums zur Einkunftserzielung nutzt. Der
Erbe kann den Abzug vornehmen, wenn der Nutzungswechsel nach dem Erb-
fall eintritt (ebenso wohl Kleeberg in K/S/M, § 10 f Rn. C 8).
Nutzung zur Einkunftserzielung: Bei Vergußerung, Abbruch, unentgeltlicher
Nutzungsfberlassung des Gebgudes ist ein Sofortabzug nicht mjglich (glA

§ 10 f Anm. 23–30 Steuerbegfnstigung ffr

24–26

27

28

29

30



HHR Lfg. 212 Oktober 2003 B.Meyer/Clausen

Kleeberg in K/S/M, § 10 f Rn. C 9). Voraussetzung ist der vorherige hbergang
zur Einkunftserzielung. Satz 3 verlangt aber keine Mindestdauer der Einkunfts-
erzielung. Ein Vollabzug des unverteilten Aufwands ist folglich auch zulgssig,
wenn die Einkunftserzielung alsbald wieder endet, ggf. schon im selben VZ, so-
fern kein Gestaltungsmißbrauch gem. § 42 AO anzunehmen ist. Zur kurzfristi-
gen Vermietung zur Rettung des Abzugs, insbesondere an den Erwerber vgl.
Biergans, FR 1990, 137; Lademann/Boeker, § 10 f Rn. 43; Kleeberg aaO Rn.
C 9: Einzelfallentscheidung; zweifelnd Schmidt/Drenseck XXII. § 10 f Rn. 9
sowie Stuhrmann in B/B, § 10 f Rn. 40; ablehnend wegen § 42 AO BlDmich/

Erhardt; § 10 f Rn. 45. Eine Rfckkehr zur Eigennutzung lgßt den vorangegan-
genen Sofortabzug grundsgtzlich unberfhrt (glA Stephan in L/B/P, § 10 f
Rn. 13; BlDmich/Erhardt, § 10 f Rn. 45; Stuhrmann in B/B, § 10 f Rn. 38).
Abzugsjahr ist der VZ des Nutzungswechsels. Vorbereitungshandlungen genf-
gen, so daß bei einer etwa im Dezember zwecks Vermietung leerstehenden
Wohnung ein Sofortabzug noch im alten Jahr zulgssig ist.
Sofortabzug nur, „soweit“ das Gebcude der Einkunftserzielung dient:
Der Sofortabzug ist nur im rgumlichen Umfang der Einkunftserzielung zulgssig
(glA Lademann/Boeker, § 10 f Rn. 41; Stuhrmann in B/B, § 10 f Rn. 38; zum
Aufteilungsmaßstab s. Anm. 15).
Abzug des noch nicht berbcksichtigten Teils des Erhaltungsaufwands:
Im Schrifttum ist umstritten, ob lediglich die auf die Zeit ab Nutzungswechsel
bis zum Ende des Verteilungszeitraums entfallenden Abzugsbetrgge in einem
Betrag abgezogen werden dfrfen (so Stuhrmann in B/B, § 10 f Rn. 39; Korn,
§ 10 f Rn. 9; Kleeberg in K/S/M, § 10 f Rn. C 8) oder ob zusgtzlich der Teil der
Abzugsbetrgge abgezogen werden darf, der trotz vorliegender Abzugsvorausset-
zungen vom Stpfl. zuvor nicht geltend gemacht wurde (so BlDmich/Erhardt,
§ 10 f Rn. 46; Schmidt/Drenseck XXII. § 10 f Rn. 9; zweifelnd Stephan in L/
B/P, § 10 f Rn. 13) oder ob sgmtliche bisher nicht berfcksichtigten Abzugsbetrg-
ge, auch soweit die materiell-rechtlichen Abzugsvoraussetzungen nicht erffllt
waren, abgezogen werden dfrfen (so Biergans, FR 1990, 136; Koller DStR
1990, 130) oder ob darfber hinaus selbst solche Betrgge abziehbar sind, die sich
bislang mangels ausreichend hoher Einkfnfte stl. nicht ausgewirkt haben (so La-

demann/Boeker, § 10 f Rn. 42). UE ist der ersten Auffassung zu folgen. Denn
das Gesetz gestattet weder eine Nachholung (nach dem Vorbild des § 10e
Abs. 3 Satz 1) noch einen Abzug bei fjrderungsschgdlicher Nutzung. Beim
Wechsel zur Einkunftserzielung kann der Stpfl. nicht besser gestellt sein, als im
Fall fortgesetzter Eigennutzung.

V. Unschcdlichkeit unentgeltlicher dberlassung
von Teilen einer Wohnung (Abs. 2 Satz 4)

Nach Abs. 2 Satz 4 ist Abs. 1 Satz 4 beim Abzug von Erhaltungsaufwendungen
als SA entsprechend anzuwenden (s. Anm. 18).

Einstweilen frei.
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Erlcuterungen zu Abs. 3:
Objektbeschrcnkung

Die Beschrgnkung des SA-Abzugs auf ein Objekt pro Stpfl. gem. § 10 f Abs. 3
entspricht der Grundregelung in § 10e Abs. 4.
Abs. 3 Satz 1: „Die Abzugsbetrgge nach den Absgtzen 1 und 2 kann der Steuer-
pflichtige nur bei einem Gebgude in Anspruch nehmen“. Nach diesem Wortlaut
kann uE der SA-Abzug nach beiden Begfnstigungstatbestgnden nur bei „ei-
nem“ Gebgude geltend gemacht werden; das Gebgude ist nicht auswechselbar
(aA Schmidt/Drenseck XXII. § 10 f Rn. 11: Abs. 1 und Abs. 2 kjnnen gleich-
zeitig als auch bei verschiedenen Objekten in Anspruch genommen werden;
zweifelnd Littmann, § 10 f Rn. 15). Allerdings ist der SA-Abzug ffr beliebig
viele Baumaßnahmen gem. Abs. 1 und Abs. 2 an diesem Gebgude zulgssig (glA
Lademann/Boeker, § 10 f Rn. 14; Stuhrmann in B/B, § 10 f Rn. 14). Unerheb-
lich ist auch, ob die jeweiligen Maßnahmen in einem Zug oder zeitlich versetzt
durchgeffhrt werden, insgesamt unter Abs. 1 oder Abs. 2 fallen oder gleichzeitig
beide Fjrdervorschriften berfhren. Abs. 3 Satz 1 hindert nicht den SA-Abzug
ffr Baumaßnahmen an einem rfckerworbenen Gebgude. S. auch § 10e
Anm. 305–312.
Abs. 3 Satz 2: Ehegatten, die die Voraussetzungen der Zusammenveranlagung
(§ 26 Abs. 1) erffllen, kjnnen unabhgngig von den individuellen Eigentumsver-
hgltnissen den SA-Abzug ffr zwei Gebgude in Anspruch nehmen (s. § 10e
Anm. 316, 330–340).
Abs. 3 Satz 3: Danach muß sich der Stpfl. die Inanspruchnahme eines SA-Ab-
zugs gem. § 52 Abs. 21 Satz 6 iVm. § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. x oder Buchst. j
EStG 1987 auf die Objektbeschrgnkung anrechnen lassen, also die Inanspruch-
nahme erhjhter AfA gem. §§ 82g, 82 i EStDV; diese bewirkt Objektverbrauch
gem. Abs. 3 Satz 1 bei diesem Gebgude.

Einstweilen frei.

Erlcuterungen zu Abs. 4:
Objektbeschrcnkung bei Miteigentum

Nach dem Vorbild des § 10e Abs. 5 Satz 1 stellt Abs. 4 den (Miteigentums-)An-
teil an einem Gebgude dem Volleigentum am Gebgude gleich.
Abs. 4 Satz 1: Ffr den Stpfl. tritt auch dann Objektverbrauch ein, wenn er den
SA-Abzug nur ffr seinen Anteil am Gebgude in Anspruch nimmt (s. § 10e
Anm. 416).
Abs. 4 Satz 2: Erwirbt der Stpfl. als Miteigentfmer einen weiteren Anteil an
demselben Gebgude hinzu, so kann er ffr die anschließend durchgeffhrten Bau-
maßnahmen auch die Abzugsbetrgge nach Abs. 1 und Abs. 2 in Anspruch neh-
men, die auf den hinzuerworbenen Anteil entfallen, zusgtzlich zum SA-Abzug
ffr den ursprfnglichen Anteil. Hinzuerwerb ist jede Form der hbertragung des
Anteils auf einen Miteigentfmer, also entgeltliche oder unentgeltliche hbertra-
gung, aber auch Erbauseinandersetzung oder gemischte Schenkung (glA Klee-

berg in K/S/M, § 10 f Rn. E 2). Begfnstigt sind nur Baumaßnahmen, die nach
dem Hinzuerwerb des Anteils durchgeffhrt wurden. Zu Baumaßnahmen im
Vorgriff auf einen spgteren Erwerb vgl. BMF v. 10. 2. 1998, BStBl. I, 190 Tz. 10.
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Abs. 4 Satz 3: Danach sind § 10e Abs. 5 Satz 2 und 3 sowie § 10e Abs. 7 sinn-
gemgß anzuwenden. Das bedeutet, daß die Miteigentumsanteile von Ehegatten
am Gebgude stets als ein Objekt im Rahmen der Objektverbrauchsregelung des
Abs. 3 anzusehen sind (s. § 10e Anm. 431–440). Im Fall des Hinzuerwerbs des
Miteigentumsanteils eines Ehegatten kjnnen die auf den hinzuerworbenen An-
teil entfallenden Abzugsbetrgge weiter in bisheriger Hjhe abgezogen werden (s.
§ 10e Anm. 467). Als Folge der sinngemgßen Anwendung des § 10e Abs. 7 sind
bei mehreren Eigentfmern eines Gebgudes die Abzugsbetrgge nach Abs. 1 und
Abs. 2 gesondert und einheitlich festzustellen. Zum Feststellungsverfahren s.
§ 10e Anm. 600–620.

Einstweilen frei.

Erlcuterungen zu Abs. 5:
Sonderausgabenabzug bei selbstcndigen Gebcudeteilen

und Eigentumswohnungen

Dient ein Gebgude unterschiedlichen Zwecken, so ist jeder der unterschiedlich
genutzten Gebgudeteile (vgl. R 13 Abs. 3 EStR; § 7 Anm. 503) ein Fjrderobjekt
iSd. § 10 f Abs. 1–4. Dasselbe gilt ffr Eigentumswohnungen (s. § 10e Anm. 63).
Die Umwandlung eines Grundstfcks in Eigentumswohnungen gem. § 8 WEG
lgßt uE die Fjrderung des Gesamtgebgudes ffr solche Baumaßnahmen unbe-
rfhrt, die vor der Umwandlung durchgeffhrt wurden. Umgekehrt bleibt die Ei-
gentumswohnung Fjrderobjekt, wenn nach Durchffhrung von steuerbegfnstig-
ten Baumaßnahmen die Teilung aufgehoben wird (vgl. dazu BFH v. 25. 6. 1991
IX R 137/86, BStBl. II, 872).
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§ 10 f Steuerbegfnstigung ffr selbstgenutzte Baudenkmale ua.


